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Im letzten Sommer hat die Polizei die Globusdemonstration 
in die sogenannten Globuskrawalle umgeprügelt. 
Gege n 42 Polizisten , die auf der Strasse und vor allem im 
Globuskelle r ihre r Prügellust allzu freien lauf liessen, 
wurde Stra fanzeige erstattet. Bezeichnenderweise konnte die 
Untersuchungsbehorde nur 22 Polizisten identifizieren. 
Ein Einzige r wurde schliesslich vor Gericht zitiert. 
De r Polizist war "der e infachen Korperverletzung, der 
Notigung, des Amtsmissbrauchs, de r Tatlichkeit und der 
Sachbeschadigung" angekJ.agt. FUER UIESEN KATALQG STELLTE DIE 
BEZIRKSANWALTSCHAFT DEN STRAFANTRAG VO~ 14 TAGEN BEDINGT. 

Gegen 56 Demonstranten wurde Strafanzeige erstattet , JO 
werden vor Gericht zitiert. 
Ge gen den l . Jugendlichen lautet die Anklage , er hatte "mit 
den Schuhen Pflastersteine ausgegraben" und damit "auch nicht 
aufgehort , als W, G. (Polizist) ihn aufforderte, davon abzu
lassen". FUER DIESEN EINEN TATBESTAND §!ELL[[ UIE BEZIHK5AN
WALfSCHAFT EINEN STR~FANTRAb VON 4~ TAGEN bEFAlNGNl ~ UNDEU!NGt 

Uieselben Poliziste n , die sich an nichts mehr erinnern konn
ten , als e s sich um Aussagen gegen ihre Kollegen handelte , 
fanden plotzlich ihr Gedachtnis wieder , um gegen die Demons
tranten auszusagen. 

Die Taktik der Behorden, einseitig gegen die Demonstranten 
vorzugehen, hatte sich schon langst bewahrt. Seit einem Jahr 
wird eine einseitige Untersuchung geführt. ll namhafte Hecn~s
anwalte haben dagegen protestier~ und die Neuaufnahme der 
Untersuchung aus folgenden Gründen verlangt: Hlb bt ~ETZL lhH 

GARAtHIERTEN RFCHTE QER VERip QIGyNG OVR~Eti ', JS?ACHTET, 
Foto- und filmmaterial wurden den Ve rteidigern vorenthalten, 
entlastendes Material liess ma n verscnw~noen . Zu de n Einver
nahmen von Zeugen und Sachverstandigen wurde die Verteidi
gung nicht zugelassen . 
Die Behõrden schreckten auch nicht davor zurück mit Folter
methoden den Jugendlichen Gestandnisse abzupressen und sie 
zu zwingen , verfalschte Protokolle zu unterschreiben. 

MlT GUMt'IIKNUEPPELN HAI MAN UNS ZUSAMMlN4LSCHLAb(N 
MIT GUMMIPARAGRAPHEN WIRFI MAN UNS IN5 GEFAEfJG NIS 
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